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Checkliste 
Grundstücksverkauf



Der Hausbau ist überstanden, der Umzug geglückt und der 
Garten angelegt – der Traum vom Leben in den eigenen vier 
Wänden ist wahr geworden. Doch ein paar Wochen später 
rücken die Bagger auf dem Nachbargrundstück an. Über 
1 Jahr Baulärm, Dreck und zu allem Überfluss haben die 
Bauarbeiter beim Bau des Nachbarhauses die Telefonleitun-
gen der Grundstücke zerstört, auf den Kosten bleiben Sie 
mit sitzen. 

So ein Horrorszenario können Sie vermeiden, wenn Sie 
freie Grundstücke in Ihrer Nachbarschaft einfach an Town 
& Country Haus weiterempfehlen. In unserer Grund-
stücks-börse vermitteln wir die passende Bauherrenfamilie 
für Ihre Nachbarschaft.

Der Vorteil ist, dass Sie nicht nur teure Anzeigengebühren
oder Maklerkosten sparen. Wir unterstützen Grund-
stücks-besitzer bei der gesamten Verkaufsabwicklung. 
Wenn Sie uns Ihr Grundstück zur Verfügung stellen, küm-
mern wir uns um den Rest. 

Gemeinsam mit Ihnen erheben wir die notwendigen Da-
ten, wie Grundstücksgröße, Preis, Bebauungsvorschriften. 
Danach machen wir uns auf die Suche nach einem geeig-
neten Interessenten unter unseren Bauherrenfamilien. Sie 
sparen sich ständige Anrufe von Maklern und Grundstücks-
käufern. Von uns hören Sie erst, wenn wir die richtige Bau-
herrenfamilie gefunden haben.

Wenn Sie Nachbar einer Town & Country Baustelle sind, 
können Sie sicher sein, dass Sie nicht neben einer endlosen 
Baustelle wohnen. Wir garantieren allen unseren Bauherren 
eine schnelle Bauzeit. Und sollte mal etwas schief gehen 
auf der Baustelle, ist die Regulierung der Schäden gesichert, 
denn bei unseren Hauspreisen ist eine Bauherrenhaftpflicht- 
und Bauleistungsversicherung inklusive.

Achten Sie auf 
Immobilienmakler. 

Diese nutzen oft Ihre 
Grundstücke, 

auch ohne Ihre 
Zustimmung. 

Empfehlen Sie freie Grundstücke 

an Town & Country Haus.  

So können Sie sich sicher sein, 

dass Sie genau die richtigen

 Nachbarn bekommen.

Suchen Sie sich ihre Nachbarn aus - den Rest erledigen wir für Sie!
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1. Warum verkaufen Sie?

Einige Interessenten könnten fragen, warum Sie Ihr Grundstück 
verkaufen. Auf folgende Fragen sollten Sie deshalb eine Antwort 
kennen:

m  Sind es persönliche Motive für den Verkauf?  
 (z.B.  Grundstück kann selbst nicht genutzt werden, weil  
 der Arbeitsort zu weit entfernt ist)

m  Gibt es wirtschaftliche Gründe für den Verkauf? (z.B.  
 Geld für andere Investition benötigt)

Wenn Sie sich diese Frage beantworten, sind Sie auch selbst 
sicher, dass für Sie persönlich der richtige Zeitpunkt zum Verkauf 
des Grundstücks gekommen ist.

2. Welchen Käufer wünschen Sie sich?

Wenn Sie ein Grundstück verkaufen möchten, ist es wichtig ge-
nau zu überlegen, an wen Sie verkaufen, gerade dann, wenn Sie 
selbst in der Nähe oder in direkter Nachbarschaft des Grund-
stücks wohnen. In jedem Falle ist es hilfreich sich über potenziel-
le Interessenten Gedanken zu machen, um später beim Verkauf 
neben dem Preis noch weitere Entscheidungskriterien zu haben. 
Folgende Fragen sollten Sie sich dazu stellen:

m  Wollen Sie an einen Investor verkaufen, der vielleicht etwas  
 mit dem Grundstück plant, was Sie nicht möchten, oder  
 verkaufen Sie an private Bauherren, die das Grundstück 
 für ihr Eigenheim nutzen wollen? 

m  Wünschen Sie sich eher ein junges Paar, eine Familie mit  
 Kindern oder ein älteres Ehepaar?

m  Wie lange wird die voraussichtliche Bauzeit sein?

m  Eine Baustelle in der Nachbarschaft verursacht natürlich  
 ein paar Unannehmlichkeiten. Was wünschen Sie sich von  
 Ihrem Grundstückskäufer in Bezug auf den Bauverlauf  
 (z.B. Vorankündigung lärmintensiver Arbeiten)

Wenn Sie Ihr Grundstück größeren Hausbaufirmen anbieten, wie 
zum Beispiel Town & Country Haus, steigt die Wahrscheinlich-
keit einen passenden Interessenten für Ihr Grundstück zu finden. 
Baufirmen vor Ort haben viele Interessenten und kennen ihre 
Bauherrenfamilien aufgrund der vorhergehenden Verkaufsge-
spräche schon näher.

3. Was sind Ihre Verkaufsziele?

Vor jedem Verkauf ist es wichtig, sich zu überlegen, was man er-
reichen möchte. Die ermittelten Ziele sollten Sie zusätzlich nach 
Wichtigkeit ordnen. Ist Ihnen der Interessent und sein Bauvor-
haben zum Beispiel sehr sympathisch, aber der Preis zu nied-
rig, sollten Sie wissen, welches Kriterium für Ihre Entscheidung 
letztlich wichtiger ist. Folgende Fragen helfen Ihnen bei der Ziel-
definition:

m  Welchen Verkaufspreis möchte ich erzielen?

 ................................................................................

m  Welchen Verkaufspreis muss ich mindestens erzie-
len? 
 ................................................................................

m  Bis wann muss das Grundstück verkauft sein?

 ................................................................................

m  Was darf mit dem Grundstück nach dem Verkauf auf  
 keinen Fall passieren?

 ................................................................................

Wenn Sie sich diese Frage beantworten, sind Sie auch selbst 
sicher, dass für Sie persönlich der richtige Zeitpunkt zum Verkauf 
des Grundstücks gekommen ist.

4. Was ist das Grundstück wert?

Die Bewertung eines Grundstücks ist für jemanden mit wenig 
Erfahrung in der Immobilienbranche schwierig. Dabei gibt es ei-
niges, was sie selbst recherchieren können, um Preisangebote 
von Profis besser einschätzen zu können.

m  Durchstöbern Sie in Tageszeitungen und auf   
 Immobilienportalen im Internet die Angebotspreise   
 vergleichbarer Grundstücke.

m  Schauen Sie, ob es in Ihrer Stadt einen Preisspiegel  
 für Grundstücke gibt. Meistens gibt es bei der Gemeinde  
 sogenannte Bodenrichtwerte für die verschiedenen  
 Baugebiete.

m  Lassen Sie sich von Hausanbietern vor Ort unterstützen.  
 Diese kennen sich mit den Preisen, Bebauungsvorschriften  
 etc. in der Region aus und können Ihnen in den meisten  
 Fällen auch direkt passende Kaufinteressenten vermitteln.

Um nach der Recherche anderer Angebote Ihr eigenes Grund-
stück besser einordnen zu können, sollten Sie preisbestim-
mende Informationen zusammenstellen. Am wichtigsten sind: 
Grundstücksgröße und Zuschnitt, Rechtliche Kriterien, Anbin-
dung, Lage, Umfeld und Nachbarschaft.

Je mehr Punkte Sie beantworten 
können, um so besser können Sie 
den Verkaufswert Ihres Grundstücks 
einschätzen und haben sich zugleich 
mit den Pro- und Contra-Argumenten 
für Ihr Grundstück beschäftigt.



www.HausAusstellung.de

Grundstücksgröße

Größe in qm:..............................................................................

Größe bebaubarer Fläche in qm:................................................

Größe des Gartens in qm:..........................................................

  positiv  eher negativ

Grundstücksform: rechteckig unregelmäßig spitzwinklig

Bäume auf dem Grundstück: ja, wie viele?
   nein 

Rechtlliche Kriterien
  positiv  eher negativ
Bauland: ja Rohbauland Bauerwartung

Bebauungsplan: vorhanden in Vorbereitung nicht vorhanden

Grundbuchauszug: ja angefordert nein

Erbbau möglich: ja  nein

Grundstück 
erschlossen: ja teilweise nein

Zukünftig in
Umgebung: nichts Siedlungen Flughafen,
    Industrie etc.

Auszulösende
Baulasten: nein  ja, Höhe?

Hypotheken nein  ja, Höhe?

Vorkaufsrechte nein  ja

Verzicht Gemeinde
auf Vorkauf: ja  nein

Dienstbarkeiten
im Grundbuch: nein  ja

Auflagen
Denkmalschutz: nein  ja

Auflagen
Naturschutz: nein  ja

Baumfällverbot: nein  ja

Verkehrsbindung
  positiv  eher negativ
Parkplätze: auf der Straße  auf Grundstück

Öffentlicher Verkehr:

 Bus ja  nein

 U-Bahn ja  nein

 S-Bahn ja  nein

 Bahn ja  nein 

  positiv  eher negativ
Verkehrsmittel 
erreichbar: zu Fuß per Rad mit PKW

Fernstraßen-
anbindung: nah mäßig weit weit entfernt

Lage

Gegend Stadt Randgebiet Land

Zufahrt eben  geneigt

Straßenanbindung an Nebenstraße an Hauptstraße

Topographie Ebene geneigt am Hang

Bewitterung geschützte Lage offene Lage

Orientierung Ost Süd / West Nord

Aussicht freie Sicht beschränkt verbaut

Umfeld / Nachbarschaft

Bebauung flach mittel hoch

Soziales Umfeld normal gehoben schwierig

Nachbarschaft gemischt  jung älter

Kontakt freundlich gleichgültig abweisend

Siedlungsstruktur alt,  vermischt Neubaugebiet
  gewachsen 

Störquellen in der Nähe

Morgens nein kaum ja

Mittags nein kaum ja

Abends nein kaum ja

Nachts nein kaum ja

Wochenende nein kaum ja

Infrastruktur

Straße Asphalt Stein Sand

Wasser ja  nein

Strom ja  nein

Abwasser ja  nein

Regenwasser ja  nein

Gas  ja  nein

Fernwärme ja  nein

Telefon ja  nein

Kabel-TV ja  nein



Bodeneigenschaften

  positiv  eher negativ
Bodengutachten ja in Arbeit nein

Bodenart sandig lehmig felsig

Bodenkonsistenz locker steinig hart

Keller umliegender
Häuser trocken feucht unter Wasser

Grundwasser hoch mittel tief

Reste ehemaliger
Bebauung keine im Boden Gebäudeteile

Altlasten im Boden keine möglich ganz sicher

Welche Unterlagen muss ich bereitstellen?

Es gibt einige Unterlagen, die Sie als Verkäufer einholen sollten 
bzw. vorweisen sollten.

m Grundbuchauszug
Im Grundbuch sind alle wichtigen Informationen zum Grundstück 
vermerkt, so zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse. Den Grund-
buchauszug erhalten Sie beim zuständigen Amtsgericht.

m Bestätigungen vom Finanzamt
Von Ihrem zuständigen Finanzamt benötigen Sie zum einen den 
Eigentumstitel und einen Grundsteuerbescheid. Sie müssen als 
Grundstücksverkäufer nachweisen, dass sie in den vergangenen 
fünf Jahren keine finanziellen Erträge durch das Grundstück erhal-
ten haben bzw. diese ordnungsgemäß versteuert haben.

m Flurkartenauszug
Den Flurkartenauszug erhalten Sie vom zuständigen Katasteramt. 
In einer Flurkarte sind wesentliche Informationen zum Grundstück 
enthalten, wie zum Beispiel Flurstücksgrenzen, Nutzung des Bo-
dens und ausgewählte topografische Informationen.

Wo bieten Sie Ihr Grundstück an?

Wenn Sie ein Grundstück besitzen und dieses verkaufen möchten, 
sollten Sie sich genau überlegen, wo Sie dieses inserieren.

m Zeitung: 
Eine Anzeige in der Zeitung ist der Klassiker. Jedoch sind selbst 
kleine Inserate relativ teuer. Es gibt nur wenige kostenfreie Angebo-
te. Außerdem können Sie nie sicher sein, ob Sie wirklich 

m Bestätigungen vom Finanzamt
Von Ihrem zuständigen Finanzamt benötigen Sie zum einen den 
Eigentumstitel und einen Grundsteuerbescheid. Sie müssen als 
Grundstücksverkäufer nachweisen, dass sie in den vergangenen 
fünf Jahren keine finanziellen Erträge durch das Grundstück erhal-
ten haben bzw. diese ordnungsgemäß versteuert haben.

m Flurkartenauszug
Den Flurkartenauszug erhalten Sie vom zuständigen Katasteramt. 
In einer Flurkarte sind wesentliche Informationen zum Grundstück 
enthalten, wie zum Beispiel Flurstücksgrenzen, Nutzung des Bo-
dens und ausgewählte topografische Informationen.
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Altlasten: Altlasten auf dem Grundstück sind dann 
vorhanden, wenn der  Boden oder das Grundwasser gesund-
heits- oder umweltschädliche Veränderungen 
aufweist. Im Bundesbodenschutzgesetz sind 
entsprechenden Richtlinien und Grenzwerte festgelegt.

Erbbau: Mit Erbbau ist das sogenannte Erbbaurecht gemeint, 
das umgangssprachlich auch häufig als Erbpacht bezeichnet 
wird. Der Eigentümer eines Grundstücks kann jemanden das 
Recht geben auf seinem Grundstück zu bauen. Dieses Erbbau-
recht wird meistens, jedoch nicht immer, gegen Zahlung eines 
regelmäßigen Entgeltes, dem sogenannten Erbbauzins, verge-
ben. Das Erbbaurecht kann wie ein Grundstück verkauft, vererbt 
oder belastet werden. In der Regel laufen Erbbaurechtverträge 
zwischen 75 und 99 Jahren. Wenn der Erbbauzins günstiger als 
die Finanzierung des Grundstückskaufpreises ist, kann Erbbau 
für Bauherren interessant sein, vor allem dann, wenn die Zinsen 
für Kredite hoch sind.

Gemeinde-Verzicht auf Vorkauf: Bei Grundstücken ist es häufig 
so, dass die Gemeinde vor Ort ein Vorkaufsrecht inne hat. Des-
halb benötigt der beurkundende Notar ein Zeugnis darüber, dass 
die Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, damit der Eigen-
tümerwechsel im Grundbuch eingetragen werden kann.

Vorkaufsrecht: Ein Vorkaufsrecht erlaubt demjenigen, der es 
hat, im Fall eines Verkaufs einer Sache an jemand Dritten, die 
Sache selbst zu gleichen Konditionen zu kaufen. Bei Grundstü-
cken sind eventuell vorhandene Vorkaufsrechte im Grundbuch 
eingetragen.

Bewitterung: Mit Bewitterung wird im Allgemeinen eine Umwelt-
simulation bezeichnet. Ursprünglich wird der Begriff in Bezug auf 
das Prüfen von Werkstoffen, Materialien und Produkten durch 
zielgerichtete Wetterexponierung verwendet, also zum Beispiel 
wird ein Stoff extremer Hitze ausgesetzt. In Bezug auf die Lage 
von Grundstücken meint Bewitterung, also inwieweit Wetterbe-
dingungen auf das Grundstück einwirken, zum Beispiel Wind 
oder Hochwasser.

Eigentumstitel: Der Eigentumstitel dokumentiert, dass ein 
Grundstück ein Person auch tatsächlich gehört. Im Fall eines 
Grundstücks ist der rechtmäßige Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen. Die Bezeichnung Eigentumstitel stammt aus der 
Rechtswissenschaft. Ein Titel ist ein verbrieftes Recht, das von 
einer Autorität beglaubigt wurde und deshalb glaubwürdig ist 
und anerkannt wird.

Erschlossenes Grundstück: Ein erschlossenes Grundstück ist 
ein Grundstück, das bebaubar ist. Dies bedeutet, dass bauli-
che Maßnahmen zum Anschluss an das öffentliche Straßen- und 
Wegenetz und an das Ver- und Entsorgungsnetz bereits erfolgt 
sind. Hierzu zählen beispielsweise der Anschluss an die Kanali-
sation und an die Energieversorgung, aber auch das Vorhanden-
sein von Telefonleitungen, Kabelfernsehen und Internet.

Glossar



Bodengutachten: Mit dem Bodengutachten ist ein „Geotech-
nischer Bericht“ eines Sachverständigen gemeint, der die Bau-
grund- und Grundwasserverhältnisse eines Grundstücks unter-
sucht. Das Bodengutachten ist die Grundlage für die Planung 
und Realisierung eines Bauvorhabens, denn in ihm werden zum 
Beispiel Aussagen zur Tragfähigkeit des Bodens gemacht. Bei 
einigen Hausbaufirmen ist das Bodengutachten im Kaufpreis für 
ein Haus mit inbegriffen.

Dienstbarkeiten im Grundbuch: Dienstbarkeiten im Grundbuch 
regeln die Belastung eines Grundstücks zugunsten des Eigentü-
mers eines anderen Grundstücks. So können zum Beispiel zwi-
schen zwei Nachbargrundstücken Wegerechte vereinbart sein 
oder es sind bestimmte Handlungen auf dem Grundstück verbo-
ten, zum Beispiel sind bestimmte Bebauungsregeln vorgegeben. 
Außerdem können Dienstbarkeiten im Grundbuch auch regeln, 
dass der Eigentümer des betreffenden Grundstücks gewisse 
Rechte nicht ausüben darf, so muss er beispielsweise übermä-
ßigen Lärm durch eine angrenzende Schule hinnehmen.

Hypothek: Eine Hypothek ist eine dingliche Belastung einer Im-
mobilie durch die Eintragung in das Grundbuch. Mit einer Hy-
pothek ist das Grundstück dem Gläubiger in Höhe seiner For-
derung verpfändet. Das bedeutet: kann der Schuldner seinen 
Kredit nicht bezahlen, hat der Gläubiger das Recht zur Zwangs-
versteigerung des Grundstücks.

Bodenrichtwert: Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher 
Lagewert. Er wird aus den Kaufpreisen von Grundstücken un-
ter Berücksichtigung von deren Entwicklungszustand berech-
net. Die Bodenrichtwerte für Bauland werden mindestens alle 
zwei Jahre neu ermittelt. Bodenrichtwerte geben einem also eine 
Orientierung für die Berechnung eines angemessenen Grund-
stückspreises in einer bestimmten Region.

Baulasten: Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, 
die ein Grundstückseigentümer gegenüber der Baubehörde ein-
halten muss. Was auf dem jeweiligen Grundstück erlaubt, nicht 
erlaubt und geduldet ist, steht im Baulastenverzeichnis. Bauvor-
haben, die gegen eine Baulast verstoßen, werden nicht geneh-
migt. Es kann passieren, dass eine Baulast aus dem Bauleis-
tungsverzeichnis gelöscht wird.

Grundbuch: Das Grundbuch ist ein amtlich-öffentliches Ver-
zeichnis von Grundstücken. Im Grundbuch sind die Eigentums-
verhältnisse sowie eventuell mit dem Grundstück verbundene 
Rechte und auf ihm liegende Lasten erfasst.

Störquellen: Mit Störquellen meinen wir hier vor allem Belastun-
gen durch Lärm, Abgase und Ähnliches. Ist das Grundstück zum 
Beispiel direkt neben einem Schulhof oder einem Spielplatz? Ist 
eine Fabrik in der Nähe deren Abgase bei ungünstiger Windrich-
tung durch das Wohngebiet ziehen? Ist ein Sportplatz in der 
Nähe oder eine Gaststätte? Oder liegt das Grundstück in der 
Nähe eines Flughafens oder eines Logistikbetriebes?
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Baurechtlicher Zustand eines Grundstücks: Der 
baurechtliche Zustand eines Grundstücks beschreibt im we-
sentlichen, ob ein Grundstück bebaubar ist oder 
nicht. Man spricht von Bauland mindestens dann, wenn 
das Grundstück erschlossen ist und keine natürlichen Hinder-
nisse bestehen, die das Bauen behindern würden. Rohbauland 
wiederum ist noch nicht erschlossen, jedoch existiert bereits ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Bauerwartungsland ist eine 
Fläche von der erwartet wird, dass sie in naher Zukunft Bauland 
werden könnte.

Grundbuchblatt-Nummer: Jedes Grundstück erhält im Grund-
buch ein eigenes Blatt. Dieses Blatt erhält eine laufende Num-
mer, denn alle Grundstücke in einem Bezirk werden in einem 
Band des Grundbuchs zusammengefasst.

Hypotheken: Wer eine Hypothek aufnimmt, tritt Rechte z.B. an 
einer Immobilie ab, um eine bestimmte Leistung (z.B. Geld) zu 
erhalten. Banken nehmen die Hypothek als Absicherung für ei-
nen Kredit. Je höher der Wert der Immobilie ist, desto mehr Geld 
leiht einem die Bank.

Eigentumsverschaffungsvormerkung: Mit der Eigentums-ver-
schaffungsvormerkung wird verhindert, dass eine Rechtsände-
rung, die der Kaufvertrag des Notars bestimmt, geändert wird. 
So bestimmt der Vertrag den Verkauf des Grundstücks. Bis je-
doch der Käufer und damit neue Besitzer des Grundstücks im 
Grundbuch als Besitzer eingetragen ist, vergeht etwas Zeit. Da-
mit jedoch gesichert ist, das dass Grundstück nicht mehr wei-
terverkauft werden kann, wird eine Eigentums-verschaffungsvor-
merkung vorgenommen.

Auflassungsvormerkung: Mit Hilfe einer sogenannten Auf-
lassungsvormerkung wird der Käufer als neuer Eigentümer im 
Grundbuch vorgemerkt. Dies führt auch dazu, dass der Verkäu-
fer keine weiteren Änderungen am Grundbuch, wie zum Beispiel 
die Eintragung weiterer Schulden, vornehmen kann.

Grundpfandrechte: Grundpfandrechte sind Sicherungsrechte 
an einem Grundstück, die im Grundbuch eingetragen werden 
können. Solche Sicherungsrechte werden in der Regel für ein 
Darlehen eingeräumt. Eine Bank wird ein Darlehen erst auszah-
len, wenn der Bauherr eine Sicherheit in Form eines Grundp-
fandrechts einräumt. Meistens wird eine Grundschuld oder eine 
Hypothek hierfür im Grundbuch eingetragen.

Erschließungskosten: Erschließungskosten sind Kosten, die für 
den Anschluss des Grundstücks an Kanalisation, Wasser- und 
Energieversorgung anfallen. Mit inbegriffen sind anteilige Kosten 
für Straßenbau, Gehweg und Beleuchtung, öffentliche Grünf-
lächen, Kinderspielplätze sowie Lärmschutzanlagen. Auch für 
den Anschluss an das Telefon- und Kabelfernsehnetz können 
Erschließungskosten anfallen.

Flur- und Flurstücksnummer: Ein Flurstück ist ein amtlich ver-
messener Teil der Erdoberfläche. Ein Grundstück kann aus einem 
oder mehreren Flurstücken bestehen. Um Flurstücke erkennen 
und auseinanderhalten zu können, erhalten sie eine Flurstücks-
nummer. Diese besteht aus einer Zahl, einer Kombination aus 
Zahl und Buchstabe oder aus zwei Zahlen.

Notaranderkonto: Ein Notaranderkonto ist ein treuhänderisch 
verwaltetes Girokonto. Der Verwalter des Kontos führt es in ei-
genem Namen für andere Personen. Im Fall des Immobilienver-
kaufs führt also der Notar das Konto für den Käufer und Verkäu-
fer. Das Konto soll garantieren, dass der Geldtransfer sicher ist 
und sowohl Verkäufer als auch Käufer zu ihrem Recht kommen.

Vorkaufsrechtsverzichtserklärung: Laut dem Baugesetzbuch 
besitzen Gemeinden bei bebauten und unbebauten Grundstü-
cken ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Wenn der Grundstücks-
kaufvertrag beurkundet ist, zeigt der Notar den Vertrag der Ge-
meinde und bittet um eine Mitteilung darüber, ob die Gemeinde 
das Grundstück kaufen möchte oder nicht. Die Gemeinde kann 
das Vorkaufsrecht nur innerhalb von zwei Monaten nach der Mit-
teilung durch den Notar gegenüber dem Verkäufer ausüben.

Grundschuld: Die Grundschuld ist das Recht darauf, aus ei-
nem Grundstück die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages 
zu fordern. So wird die Grundschuld häufig als Kreditsicherheit 
verwendet.

Glossar



Sind die allgemeinen Grundelemente eines Grundstückkaufvertrages vorhanden?

Wenn Sie einen Käufer für Ihr Grundstück gefunden haben, 
wird es ernst: ein Kaufvertrag muss aufgesetzt werden. Dazu 
brauchen Sie einen Notar, der den Grundstückskaufvertrag 
beurkundet und in den meisten Fällen auch abwickelt.

Der Käufer des Grundstücks bestimmt in der Regel den 
Notar, der als neutraler Vermittler zwischen Verkäufer und 
Käufer fungiert. Es ist seine Aufgabe den Übergang des 
Grundstücks von einem Eigentümer zum nächsten nach 
den Vorstellungen beider Vertragsparteien zu organisieren 
und rechtlich abzusichern.

Mündliche Vereinbarungen oder nicht notariell beglaubig-
te schriftliche Verträge sind beim Immobilien- und Grund-
stückskauf nichtig. Keine Vertragspartei kann folglich daraus 
Rechte ableiten.

Natürlich sollten Sie den vom Notar ausgearbeiteten Vertrag 
sorgfältig prüfen, bevor Sie ihn unterzeichnen und damit 
rechtswirksam Ihr Grundstück verkaufen. Denn ist der Ver-
trag erst unterschrieben und beglaubigt, ist eine Änderung 
oder ein Rücktritt nicht mehr möglich.

 ja nein

Genaue Angaben zu den Vertragsparteien (Name, ggf. Firma, Anschrift, etc.)

Genaue Bezeichnung des Kaufgegenstandes (Lage, Anschrift, 
Grundstücksgröße, baurechtlicher Zustand des Grundstücks, 
Grundbuchbezirk, Grundbuchblatt-Nummer, Flur- & Flurstücksnummer)

Aktueller Grundbuchinhalt (Eigentümer, Dienstbarkeiten, Grundschulden)

Höhe des Kaufpreises, Zahlungs- und Übergabetermin

Ist die Kaufvertragsabwicklung geregelt (Notaranderkonto oder Direktzahlung)

Verzugszinsenregelung bei verspäteter Zahlung

Regelung Gewährleistungsansprüche 
 
Besondere Vereinbarungen 
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Der Käufer zahlt nicht!

Eine der größten Sorgen, wenn Sie ein Grundstück verkaufen, 
ist das der Käufer nicht zahlt. Wenn Sie Ihr Grundstück an einen 
großen Hausbauanbieter wie Town & Country Haus vermitteln, 
können Sie darauf vertrauen, dass der Käufer zahlungsfähig ist, 
da die Unternehmen dieses überprüfen. Um sicher zu gehen, 
sollten Sie sich die Finanzierungszusage der Bank bzw. einen 
Nachweis über das vorhandene Eigenkapital geben lassen.

Damit Sie Ihr Geld erhalten, ist es aber zugleich wichtig, dass Sie 
als Verkäufer die Vorraussetzungen für die Zahlung des Kaufprei-
ses erfüllen:

m   Erteilung einer Belastungsvollmacht für den Grundstücks-
      käufer
m  Nachweis, dass das Grundstück frei von öffentlichen Lasten
  ist
m  Eine eventuell erforderliche Vorkaufsrechtsverzichts- 
 erklärung der Stadt/Gemeinde
m  Löschungsbewilligungen für im Grundbuch von Ihnen  
 zugunsten Ihrer finanzierenden Bank bestellter  
 Grundschulden und Hypotheken, damit der 
      Käufer die Immobilie lastenfrei übernehmen kann

Es ist wichtig, dass Sie die Zahlungsmodalitäten mit dem 
potentiellen Käufer Ihres Grundstücks genau regeln und im 
Grundstückskaufvertrag festhalten. Wenn der Grundstückskäu-
fer das Grundstück finanziert, ist es üblich, dass der Verkäufer 
eine sogenannte Belastungsvollmacht erteilt. Das bedeutet, 
dass der Grundstückskäufer bereits vor der Eigentumsumschrei-
bung das Grundbuch mit Grundpfandrechten in der notwendi-
gen Höhe belasten darf. Dies ist notwendig, weil erst mit Zahlung 
des Kaufpreises eine Eintragung ins Grundbuch erfolgen kann. 
Damit der Käufer sich sicher sein kann, dass er auch wirklich das 
Grundstück erwerben kann, ist zudem eine Eigentums-verschaf-
fungsvormerkung im Grundbuch üblich. 

Unvorhergesehene Kosten für den Grundstücks-
verkauf entstehen

Um zu vermeiden, dass als Verkäufer eines Grundstücks uner-
wartete Kosten auf Sie zukommen, sollten Sie darauf achten, 
dass eine Kostenvereinbarung im Kaufvertrag getroffen wird. In 
der Regel übernimmt man als Grundstücksverkäufer lediglich die 
Kosten für eine eventuelle Löschung der vorhandenen Grund-
schulden im Grundbuch. Die übrigen Nebenkosten, Notarkosten 
und die Grunderwerbssteuer werden üblicherweise vom Grund-
stückskäufer getragen.

Sie können eventuell auf Sie zukommende Kosten bei der Lö-
schung von Grundschulden sparen, wenn Ihr Interessent das 
Grundstück bei derselben Bank finanziert wie Sie. In so einem 
Fall kann der Käufer die eingetragenen Grundpfandrechte über-
nehmen. Sie sparen so die Kosten für die Löschung und Neube-
stellung der Grundschulden beim Grundbuchamt. 

Gewährleistungsansprüche

Beim Grundstücksverkauf gelten generell keine klassischen Käu-
fer-Rechte wie Nacherfüllung, Rücktritt, Kaufpreisminderung und 
Schadensersatz. Auch gilt der Grundsatz „verkauft wie besehen“ 
nur, wenn der Verkäufer keinen Mangel kennt. Werden Mängel 
bewusst verschwiegen, ist der Grundstücksverkäufer haftbar 
und der Käufer kann Schadensersatz verlangen.

Deshalb muss derjenige, der ein Grundstück verkauft, versi-
chern, dass ihm die Existenz von verdeckten Mängeln und kon-
taminierten Altlasten auf dem Grundstück nicht bekannt sind. 
Bei großen Hausbauanbietern, wie zum Beispiel Town & Country 
Haus, ist im Kaufpreis der Häuser bereits ein Bodengrundachten 
inbegriffen. So können Käufer und Verkäufer mit Sicherheit aus-
schließen, dass nicht sichtbare Mängel, deren Beseitigung sehr 
schnell hohe Kosten verursachen kann, vorhanden sind. 

In Bezug auf die im Vertrag angegebene Größe des Grundstücks 
besteht üblicherweise keine Haftung und die Größenangabe ist 
nicht verbindlich. Aber im Grundstückskaufvertrag muss ange-
geben sein, ob es sich um ein Einzelgrundstück, eine Realteilung 
oder eine ideelle Teilung / Teilung nach Wohneigentum handelt. 
Auch muss geregelt sein, wer ggf. die Kosten für die Vermes-
sung des Grundstücks trägt.

Schließlich muss der Grundstücksverkäufer noch belegen, dass 
das Grundstück frei von sogenannten öffentlichen Lasten ist. So 
dürfen keine Grundsteuer, Entgelte öffentlicher Versorger oder 
Erschließungskosten offen sein. Erschließungskosten, die nach 
der Übergabe des Grundstücks anfallen, muss wiederum der 
Grundstückskäufer tragen.

Risiken

Weitere Vereinbarungen zwischen
Grundstückskäufer und Verkäufer

Bedenken Sie stets, dass mündliche Absprachen und so-
gar schriftliche Vereinbarungen beim Verkauf eines Grund-
stücks keine Gültigkeit haben. Sollten Sie also mit dem 
Käufer bestimmte Absprachent reffen, müssen diese 
im Kaufvertrag, den der Notar erstellt, vorhanden sein.   



... hier zieh’ ich ein.

Wir suchen Grundstücke und ältere Häuser zum Kauf. 
Sie haben einen Tipp? Dann melden Sie sich bei uns!

Entdecker
Bonus

Grundstücke gesucht!



Informationen zum Grundstück

Wo:

Größe:

Besonderheiten:

Informationen zum Entdecker

Name, Vorname:

E-Mail:

Telefon:

Das empfohlene Grundstück oder alte Haus ist uns noch nicht bekannt und wurde 
uns noch nicht empfohlen. Nach Prüfung des empfohlenen Grundstücks erhalten 
Sie eine schriftliche Bestätigung, dass Sie der Empfehlungsgeber sind.

Die Auszahlung des Entdeckerbonus erfolgt nach Abschluss des notariellen 
Grundstückskaufvertrages.

Bei mehreren, durch Sie empfohlenen Grundstücken, die sich in ein und demselben 
Baugebiet befinden, wird der Entdeckerbonus nur einmal ausgezahlt.

1.

2.

3.

Bedingungen:

und sagen Sie uns, wo ein Grundstück zum Verkauf steht.
Sichern Sie sich Ihren Entdeckerbonus von 
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